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Vorwort

Das Alter des Praxisinhabers, ein Umzug aus privaten oder beruflichen Grün-
den, eine Ehescheidung: Es gibt mannigfaltige Gründe, warum ein Arzt seine
Praxis aufgibt oder veräußert. Unabhängig von den Umständen des Einzelfalls
der Veräußerung eint die betroffenen Praxisinhaber aber eines: Sie wollen für
ihre Arzt- bzw. Zahnarztpraxis einen ansprechenden Preis erzielen und, im
Idealfall, möglichst wenig Steuern zahlen.

Die Beratung von Ärzten und Zahnärzten anlässlich ihres Ausscheidens oder
ihres Eintritts aus bzw. in eine vertragsärztliche Praxis stellt für den Berater ein
sehr komplexes Beratungsgebiet dar. Der sein Ausscheiden planende Arzt oder
Zahnarzt kann nicht früh genug damit beginnen, einen Nachfolger zu suchen
und mit diesem zumindest die Eckdaten der Praxisübernahme zu verhandeln.
Hierzu gehören insbesondere der Zeitpunkt der Übernahme und die Fixierung
des Kaufpreises. Zur Ermittlung des Kaufpreises finden sich in der Beratungs-
praxis verschiedene Bewertungsmethoden. In der Praxis sehr stark verbreitet
ist die sog. Bundesärztekammermethode, die aber auch in ihrer neuen Ausge-
staltung nicht zu überzeugen vermag.

Anders als beim konkreten Veräußerungspreis sollte der einzelne Arzt oder
Zahnarzt beim Thema einer möglichen Steueroptimierung im Zusammenhang
mit dem Praxisverkauf allerdings nicht auf sein Verhandlungsgeschick ver-
trauen, sondern die speziellen steuerrechtlichen Besonderheiten im Rahmen
dessen beachten. Die Steuergesetze sehen unter bestimmten Bedingungen zwar
attraktive Privilegien vor, wenn ein Freiberufler seine Praxis verkauft oder
aufgibt. Diese Vorteile sind jedoch an zahlreiche, zum Teil recht konsequente
Bedingungen bei der Praxisabgabe geknüpft. Wer hier ohne vorherige Beratung
Fehlermacht, riskiert es, ohne Not zu viel an den Fiskus zu zahlen.

Aufbauend auf einem Bericht des Landesrechnungshofes Niedersachsen aus
dem Jahr 2010 hat auch der Bundesrechnungshof im April 2014 die Finanzver-
waltung zur nachhaltigen Prüfung der Heilberufe, insbesondere Haus-, Fach-
und Zahnärzte angemahnt. Deutliche Botschaften sind dem zu entnehmen: Die
Vollständigkeit der Einnahmen der Ärzte sind stärker zu überprüfen sowie die
umsatzsteuerrechtliche Einordnung der Leistungen auch im Hinblick auf eine
Praxisveräußerung zu hinterfragen.

Heilbehandlungen durch Ärzte sind grundsätzlich von der Umsatzsteuer be-
freit, wenn sie medizinisch indiziert sind. Daneben üben Ärzte zunehmend
auch steuerpflichtige Tätigkeiten aus. Hierbei handelt es sich insbesondere um
ästhetische und kosmetische Leistungen, die in den letzten Jahren stark zuge-
nommen haben. Diese Leistungen bieten Ärzte bestimmter Fachrichtungen an,
z.B. Hals-Nasen-Ohrenärzte, Zahnärzte, Chirurgen, Dermatologen und Augen-
ärzte. Steuerpflichtig können u.a. Fettabsaugungen, kosmetische Brustopera-
tionen, Faltenbehandlungen sowie das Entfernen von Tätowierungen sein, aber
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auch das Bleichen der Zähne. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die
Finanzämter die steuerpflichtigen Tätigkeiten der Ärzte häufig nicht erkannten.
Ursächlich dafür war, dass sie die Ärzte nicht als Unternehmer erfasst hatten.
Selbst wenn die Ärzte als Unternehmer erfasst waren, hinterfragten die Be-
schäftigten in den Finanzämtern deren Angaben in den Steuererklärungen
selten. Sie unterstellten häufig die Richtigkeit der Angaben auch dann, wenn
die Fachrichtung der Ärzte steuerpflichtige Leistungen erwarten ließ. Auf wei-
tere Aufklärung, z.B. durch Internetrecherche, verzichteten sie wegen der
hohen Arbeitsbelastung. Auch versäumten sie es zumeist, entsprechende Be-
triebs- oder Umsatzsteuersonderprüfungen vorzuschlagen. Fand eine Betriebs-
prüfung statt, ging es selten um umsatzsteuerliche Fragen. Feststellungen zu
steuerpflichtigen Leistungen scheiterten häufig auch daran, dass sich die Steu-
erpflichtigen auf ihre ärztliche Schweigepflicht oder eine medizinische Indika-
tion beriefen. Die verantwortlichen Prüferinnen und Prüfer beachteten dabei
nicht immer, dass die Steuerpflichtigen nachvollziehbar belegen müssen, dass
ihre Umsätze steuerfrei sind. Können sie dies nicht, sind die Umsätze als steuer-
pflichtig zu behandeln. Griff die Finanzverwaltung die Abgrenzungsproblema-
tik zwischen steuerfreien und steuerpflichtigen Leistungen auf, ergaben sich
zum Teil erhebliche Verschiebungen zugunsten der steuerpflichtigen Leistun-
gen und damit Mehreinnahmen für den Fiskus. Der Bundesrechnungshof hat
das Bundesfinanzministerium aufgefordert, bei den Ländern darauf hinzuwir-
ken, dass die Finanzämter steuerpflichtige Leistungen der Ärzte vollständig
erfassen. Die Bediensteten in den Finanzämtern sollten sensibilisiert werden, in
welchen Fällen sie Steuererklärungen von Ärzten vertieft bearbeiten müssen.
Auch sollte das Bundesfinanzministerium bei den Ländern dafür werben, dass
bei Betriebsprüfungen in regelmäßigen Abständen ein Schwerpunkt auf Ärzte-
prüfungen gelegt und dafür Fachprüfer eingesetzt werden.

Die Betriebsprüfung ist ein Teil des Außenprüfungsdienstes der Steuerverwal-
tung. Daneben zählen auch die Lohnsteuer-Außenprüfung und die Umsatz-
steuer-Sonderprüfung zu den Außenprüfungsdiensten. Die Betriebsprüfung ist
ein wesentliches Instrument zur Erfüllung der den Finanzbehörden gesetzten
Aufgabe, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze festzusetzen und zu erheben.
Die Betriebsprüfung hat die für die Bemessung der Steuern maßgebenden Be-
steuerungsgrundlagen zugunsten wie auch zuungunsten der Steuerpflichtigen
zu prüfen. Sie ist eine abschließende nachträgliche Überprüfung des Steuerfalls
und bezieht sich auf bestimmte Steuerarten und bestimmte Besteuerungszeit-
räume.

Auf der Grundlage von Meldungen der Länder erstellt das Bundesministerium
der Finanzen (BMF) jährlich eine Statistik über die Ergebnisse der steuerlichen
Betriebsprüfung. In den Betriebsprüfungen der Länder waren im Jahr 2017
bundesweit 13.651 Prüferinnen und Prüfer tätig. Es wurde ein Mehrergebnis
von rund 17,5 Mrd. € festgestellt. Von den 7.816.301 Betrieben, die in der Be-
triebskartei der Finanzämter erfasst sind, wurden 188.826 Betriebe geprüft.
Ferner wurden 7.254 Prüfungen in sonstigen Fällen vorgenommen, u. a. bei
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Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften beziehungsweise bei Verlustzu-
weisungsgesellschaften oder Bauherrengemeinschaften.

Eine steueroptimale Praxisveräußerung will auch bin Bezug auf Rechtsicher-
heit in einer Betriebsprüfung gut überlegt sein. Jeder vierte oder fünfte Haus-
oder Facharzt möchte in den nächsten Jahren seine Praxis verkaufen. Dies geht
aus einer Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor. Gerade
zum Ende des Jahres überlegen viele Ärzte, wie in der Zukunft die Weichen zu
stellen sind. Sowohl Veräußerer als auch Erwerber einer Arztpraxis müssen
sich gut koordinieren. Sie stehen vor einer neuen Herausforderung das öffent-
lich-rechtliche Nachbesetzungsverfahren mit der privatrechtlichen Praxisver-
äußerung zu verbinden. Die Interessenslage ist dabei sehr komplex, kommen
dann noch steuerrechtliche Fallstricke hinzu scheint es auf den ersten Blick fast
unmöglich alles zu beachten. Die übernehmenden Ärzte möchten eine oft risi-
koreiche Ausschreibung vermeiden. Ihnen ist daran gelegen, den Vertragsarzt-
sitz möglichst schnell mit einem meist bereits schon feststehenden Bewerber
nach zu besetzen. Die abgebenden Ärzte haben ein Interesse, einen möglichst
hohen Preis zu erzielen und ohne Verzögerung auszuscheiden.

Da ärztliches Berufs- beziehungsweise Vertragsarzt- und Steuerrecht an vielen
Stellen nicht aufeinander abgestimmt sind, ist es wichtig, potenziellen recht-
lichen Risiken durch eine vorausschauende Nachfolgeplanung rechtzeitig vor-
zubeugen. Wir erklären anhand der steuerrechtlichen Grundlagen und beste-
hender Fallstricke, welche Fehler beim Praxisverkauf zu vermeiden sind.

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwen-
dung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Perso-
nenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

Dortmund und Münster, im August 2019 Dennis Janz, LL.M.
Dr. Thilo Schnelle, LL.M.
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